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Festste I I ung
Die Köroersöhaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr.9 KSIG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr.6
GewStG Von der Gewerbesteuer befreit, weil qie qusschlieBlich 'und unmittelbar steuerbegünstigten
gemeinnützigen Zwecken im S'inne der §§ 51 ff. A0 dient.

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf dje vorstehende(n) Feststel lung(en).

Hinweise zur Steuerbegünstlgung

Die Körperschaft fördert folgende gemeinnützige Zwecke:
- Fördbrunq der Entwicklunqizusammenarbeit
- Förderunö der Gleichbereöhtigung von Frauen und Männern

D'ie Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 15 und 18 40.

Hlnwelse zur Ausste'l1ung von Zuwendungsbestätigungen

Zuwendunqsbestätiqunqen für Soenden:
Die Körpörschaft ist- berechtist, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet
werden,' Zuwendungsbestätigungän' nach' amtlich vorgeschriebenem 

-Vordruck (§ 50 Abs. I ESTDV)

auszustel I en.
Die amtl ichen lvluster für die Ausstel lung steuerl icher Zuwendungsbestätigungen stehen im Internet
unter https: I /www.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung.

Zuwendunqsbestätiqunqen für M'itql iedsbe'iträqe:
Die Körpörschaft ist-berecht'igtl für Mitgl iädsbeiträge Zuwendungsbestät igungen nach amtl ich vorge-
schrieb'enem Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustel len.

Zuwendunqsbestätiqunqen für Soenden und qqfs. Mitql iedsbe'iträqe dürfen nur ausqestel lt werden,
wenn das- Datum däs Freistelli.lns'sbescheidäs nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist ist
iässenäü zü-6äiecInen (§-es A5a: s A0).

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen und feh'lverwendeten Zuwendungen

t,ler vorsätzl'ich oder qrob fahrlässiq eine unrichtjge Zuwendungsbestätigung ausstel lt oder
veranlasst, dass Zuwendungen nicht 1u den in der Zuwendungsbestätigung angqgebenen steuer-
beqünstiqtän Zwecken verüendet werden, haftet für d'ie entgangene 5teüer. Däbei wird dje
enigangefre Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit l0 %, dje !n!§a4gqne Geryelbeqtquer pauschal
mit-15-%derZuwendungangesetzt(§'10bAbs.4EStG,§9Abs.3KSIG;§9ttr.5GewStG).

Hlnwelse zum Kapitalertragsteuerabzug

Be'i Kapitalerträsen, die bis zum 31.12.2018 zufließen, re'icht für die Abstandnahme vom Kapital-
ertraq'steuerabzuö nach § 44a Abs.4,7 und 10 Satz 1 Nr.3 ESIG die Vorlage dieses Bescheides
oder äie überlasiunq e'iner amtljch beqlaubisten Kopie dieses Besche'ides aus.
Däs Gleiche qi lt 6is zum o. a. Zeitpunkt für ' die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach

§ 44b Abs.6 EStG durch das depbtführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut.
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